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Sitzungsvorlage des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn 
am  18.06.2020 öffentlich 
TOP 5. DSNR.: SV 9/2020 
 
Feststellung der Jahresrechnungen 2017 bis 2018 sowie Erteilung der 
Entlastung für die Haushaltsjahre 2017 bis 2018 des Schulverbandes 
Mittelschule Weißenhorn      
 

 
Anlage/n: Prüfungsbericht über die örtliche Rechnungsprüfung 2017 und 2018 
 
Sachbericht: 
 

Die örtliche Rechnungsprüfung der Jahresrechnungen 2017 und 2018 wurde durch 
den Rechnungsprüfungsausschuss des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn 
am 10. und 24. Okt. 2019 durchgeführt. Der abschließende Prüfungsbericht da-
tiert vom 29.10.2019. 
 
Zu den unter Nr. 5 des Prüfungsberichtes getroffenen Feststellungen ist nach An-
sicht des Ausschusses wegen deren untergeordneter Bedeutung eine verwaltungs-
interne Erledigung ausreichend. Eine schriftliche Stellungnahme ist nicht ange-
zeigt. 
Die unter Punkt 5 a) bis 5 g) getroffenen Prüfungsfeststellungen wurden den zu-
ständigen Stellen zur Kenntnisnahme und künftigen Beachtung zugeleitet. 
 
Nach Abschluss der örtlichen Rechnungsprüfung der Jahresrechnungen 2017 und 
2018 für den Schulverband Mittelschule Weißenhorn können die Jahresrechnungen 
gem. Art. 102 Abs. 3 GO endgültig festgestellt werden, sowie über die Entlastung 
der Verwaltung beschlossen werden. (Art. 9 Abs. 9 Bayerisches Schulfinanzie-
rungsgesetz in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 KommZG und Art. 102 Abs. 3 GO). 
 
Unter Punkt 6 (Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses) des Prüfungsberich-
tes stellt der Rechnungsprüfungsausschuss fest, dass gegen die Erteilung der 
Entlastung keine Bedenken bestehen und empfiehlt der Schulverbandsversamm-
lung die Jahresrechnungen 2017 und 2018 festzustellen und der Verwaltung die 
Entlastung zu erteilen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Jahresrechnungen 2017 und 2018 des Schulverbandes Mittel-
schule Weißenhorn werden nach Durchführung der örtlichen Rech-
nungsprüfung hiermit von der Schulverbandsversammlung gemäß 
Art. 9 Abs. 9 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz in Verbindung 
mit Art. 26 Abs. 1 KommZG und Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt fest-
gestellt.  
    
   

    
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Ferner wird der Verwaltung für die Jahre 2017 und 2018 die Entlastung erteilt. 
 
 
 
   
   
   
       Dr. Wolfgang Fendt  
       1. Bürgermeister und 

Schulverbandsvorsitzender 
 














